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4. Hauptstück 

Aufsichtsrecht 

§ 195. (1) Die Ärztekammern in den Bundesländern unterstehen der Aufsicht der örtlich zuständigen 
Landesregierung. Die Österreichische Ärztekammer untersteht der Aufsicht des Bundesministers für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales. 

(2) Die von den Ärztekammern in den Bundesländern beschlossenen Kammersatzungen, Satzungen 
des Wohlfahrtsfonds, Geschäftsordnungen, Jahresvoranschläge, Rechnungsabschlüsse sowie die 
Umlagen- und Beitragsordnungen bedürfen für ihre Wirksamkeit der Genehmigung der örtlich 
zuständigen Landesregierung. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die zu genehmigenden Akte diesem 
Bundesgesetz nicht widersprechen. Die Genehmigung hinsichtlich der Satzungen des Wohlfahrtsfonds, 
Jahresvoranschläge, Rechnungsabschlüsse sowie die Umlagen- und Beitragsordnungen gilt als erteilt, 
wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb von drei Monaten nach Einlangen des Beschlusses hierüber 
entscheidet; die Genehmigung hinsichtlich der Kammersatzungen und Geschäftsordnungen gilt als erteilt, 
wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb von sechs Monaten nach Einlangen des Beschlusses hierüber 
entscheidet. Die Hinweise auf die Beschlussfassung der Dienst-, Bezugs- und Pensionsordnungen, 
Kammersatzungen, Satzungen des Wohlfahrtsfonds, Geschäftsordnungen, Jahresvoranschläge, 
Rechnungsabschlüsse sowie die Umlagen- und Beitragsordnungen sind in den Mitteilungen der 
Ärztekammern kundzumachen. Gleichzeitig mit der Kundmachung in den Mitteilungen der 
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Ärztekammern sind die Verordnungen durch die jeweilige Ärztekammer im Volltext einschließlich des 
Kundmachungszeitpunkts im Internet auf der Homepage der jeweiligen Ärztekammer allgemein 
zugänglich kundzumachen. Soweit die Verordnungen keinen späteren In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt 
vorsehen und Abs. 4 oder 5 nicht zur Anwendung kommt, treten die Verordnungen nach Ablauf des 
Tages der Kundmachung im Internet in Kraft. 

(2a) Der Präsident kann einen in Aussicht genommenen genehmigungspflichtigen Beschluss vor der 
Beschlussfassung der Aufsichtsbehörde zur provisorischen Genehmigung übermitteln. Die 
Aufsichtsbehörde kann den in Aussicht genommenen genehmigungspflichtigen Beschluss provisorisch 
genehmigen. Wird eine provisorische Genehmigung erteilt und in der Folge der Beschluss mit dem der 
provisorischen Genehmigung zugrundeliegenden Wortlaut gefasst, so gilt die Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde gemäß Abs. 2 mit dem Datum der Beschlussfassung als erteilt. Über derartige 
Beschlüsse ist die Aufsichtsbehörde binnen 14 Tagen zu informieren. 

(3) Die von der Österreichischen Ärztekammer beschlossene Satzung, Geschäftsordnung, Umlagen- 
und Beitragsordnung, ferner der Jahresvoranschlag sowie der Rechnungsabschluss bedürfen für ihre 
Wirksamkeit der Genehmigung des Bundesministers für soziale Sicherheit und Generationen. Die 
Genehmigung ist zu erteilen, wenn die zu genehmigenden Akte diesem Bundesgesetz nicht 
widersprechen. Die genehmigten Akte werden unbeschadet der Abs. 4 und 5 mit dem Datum der 
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wirksam. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die 
Aufsichtsbehörde nicht innerhalb von drei Monaten nach Einlangen des Beschlusses hierüber entscheidet. 
Abs. 2a ist auf genehmigungspflichtige Akte der Österreichischen Ärztekammer sinngemäß anzuwenden. 

(4) Als Zeitpunkt für die Wirksamkeit der von den Ärztekammern erlassenen Umlagenordnungen 
und der Festsetzung des Beitrages für einen gemeinsamen Wohlfahrtsfonds bei der Österreichischen 
Ärztekammer (§ 134) gilt ungeachtet des Zeitpunktes der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde 
jedenfalls der 1. Jänner des Kalenderjahres, für welches die Umlagenordnung erlassen bzw. der Beitrag 
festgesetzt wurde. 

(5) Bestimmungen der Beitragsordnung oder der Satzung des Wohlfahrtsfonds einer Ärztekammer in 
den Bundesländern oder der Österreichischen Ärztekammer treten ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der 
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde im Hinblick auf die damit verbundenen Beitrags- und 
Leistungsverpflichtungen mit dem von der Vollversammlung bestimmten Zeitpunkt, der jedoch nicht vor 
dem 1. Jänner des drittvorangegangenen Kalenderjahres liegen darf, in Kraft. 

(6) Die Beschlüsse gemäß § 118 Abs. 2 Z 14 und 15 sind dem Bundesminister für Gesundheit und 
Frauen innerhalb von vierzehn Tagen nach Beschlussfassung schriftlich zur Kenntnis zu bringen. Die 
Hinweise auf die Beschlüsse sind frühestens acht Wochen nach Einlangen des Beschlusses in der 
Österreichischen Ärztezeitung kundzumachen. Die Beschlüsse treten mit der Kundmachung in Kraft. 
Gleichzeitig mit der Kundmachung in der Österreichischen Ärztezeitung sind die Beschlüsse durch die 
Österreichische Ärztekammer im Volltext einschließlich des Kundmachungszeitpunkts im Internet auf 
der Homepage der Österreichischen Ärztekammer allgemein zugänglich zu verlautbaren. 

(6a) Die Erlassung der Verordnung über die Einhebung einer Bearbeitungsgebühr gemäß § 13b 
(§ 118 Abs. 2 Z 14a) bedarf der Genehmigung des Bundesministers für Gesundheit und Frauen. Die 
Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Österreichische Ärztekammer zusätzlich eine detaillierte 
Kalkulation aller mit den Verfahren gemäß § 13b verbundenen Kosten zur Ermittlung einer 
kostendeckenden Gebühr vorlegt und die zu genehmigende Verordnung diesem Bundesgesetz nicht 
widerspricht. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb von drei 
Monaten nach Einlangen hierüber entscheidet. Der Hinweis auf die Beschlussfassung der Verordnung 
gemäß § 13b ist in der Österreichischen Ärztezeitung kundzumachen. Gleichzeitig mit der Kundmachung 
in der Österreichischen Ärztezeitung ist die Verordnung durch die Österreichische Ärztekammer im 
Volltext einschließlich des Kundmachungszeitpunkts im Internet auf der Homepage der Österreichischen 
Ärztekammer allgemein zugänglich kundzumachen. Soweit die Verordnung keinen späteren In-Kraft-
Tretens-Zeitpunkt vorsieht, tritt die Verordnung nach Ablauf des Tages der Kundmachung im Internet in 
Kraft. 

(6b) Die Erlassung der Verordnungen gemäß § 24 Abs. 2 (§ 118 Abs. 2 Z 13b) und gemäß § 26 
Abs. 3 (§ 118 Abs. 2 Z 13b) bedarf der Genehmigung des Bundesministers für Gesundheit und Frauen. 
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die zu genehmigende Verordnung diesem Bundesgesetz und der 
Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen über die Ausbildung zur Ärztin für 
Allgemeinmedizin/zum Arzt für Allgemeinmedizin und zur Fachärztin/zum Facharzt (Ärztinnen-/Ärzte-
Ausbildungsordnung 2006 – ÄAO 2006) gemäß § 24 Abs. 1 nicht widerspricht und dem aktuellen Stand 
der medizinischen Wissenschaft entspricht. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde 
nicht innerhalb von vier Monaten nach Einlangen hierüber entscheidet. 
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(6c) Die Verordnungen gemäß § 24 Abs. 2 und § 26 Abs. 3 sind von der Österreichischen 
Ärztekammer nach Kundmachung der Verordnung gemäß § 24 Abs. 1 des Bundesministers für 
Gesundheit und Frauen gemäß Abs. 6d kundzumachen. 

(6d) Die Hinweise auf die Beschlussfassungen der Verordnungen gemäß § 24 Abs. 2 und § 26 
Abs. 3 sind in der Österreichischen Ärztezeitung kundzumachen. Gleichzeitig mit der Kundmachung in 
der Österreichischen Ärztezeitung sind die Verordnungen durch die Österreichische Ärztekammer im 
Volltext einschließlich des Kundmachungszeitpunkts im Internet auf der Homepage der Österreichischen 
Ärztekammer allgemein zugänglich kundzumachen. Die Verordnungen gemäß § 24 Abs. 2 und § 26 
Abs. 3 treten zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Verordnung gemäß § 24 Abs. 1 in Kraft. 
Änderungen dieser Verordnungen treten, sofern kein späteres In-Kraft-Treten vorgesehen wird, nach 
Ablauf des Tages der Kundmachung im Internet in Kraft. 

(6e) Die Erlassung der Ärzteliste-Verordnung gemäß § 29 Abs. 3 (§ 118 Abs. 2 Z 13a) bedarf der 
Genehmigung des Bundesministers für Gesundheit und Frauen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
die zu genehmigende Verordnung diesem Bundesgesetz nicht widerspricht. Die Genehmigung gilt als 
erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb von drei Monaten nach Einlangen hierüber entscheidet. 
Der Hinweis auf die Beschlussfassung der Verordnung gemäß § 29 Abs. 3 ist in der Österreichischen 
Ärztezeitung kundzumachen. Gleichzeitig mit der Kundmachung in der Österreichischen Ärztezeitung ist 
die Verordnung durch die Österreichische Ärztekammer im Volltext einschließlich des 
Kundmachungszeitpunkts im Internet auf der Homepage der Österreichischen Ärztekammer allgemein 
zugänglich kundzumachen. Soweit die Verordnung keinen späteren In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt vorsieht, 
tritt die Verordnung nach Ablauf des Tages der Kundmachung im Internet in Kraft. 

(6f) Die Erlassung einer Verordnung gemäß § 118c bedarf der Genehmigung des Bundesministers 
für Gesundheit und Frauen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die zu genehmigende Verordnung 
diesem Bundesgesetz, insbesondere den in § 49 festgelegten Pflichten des Arztes, auch auf dem Gebiet 
der Qualitätssicherung, entspricht. Der Hinweis auf die Beschlussfassung der Verordnung gemäß § 118c 
ist in der Österreichischen Ärztezeitung kundzumachen. Gleichzeitig mit der Kundmachung in der 
Österreichischen Ärztezeitung ist die Verordnung durch die Österreichische Ärztekammer im Volltext 
einschließlich des Kundmachungszeitpunkts im Internet auf der Homepage der Österreichischen 
Ärztekammer allgemein zugänglich kundzumachen. Soweit die Verordnung keinen späteren In-Kraft-
Tretens-Zeitpunkt vorsieht, tritt die Verordnung nach Ablauf des Tages der Kundmachung im Internet in 
Kraft. 

(7) Der Genehmigung des Bundesministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales bedarf die 
Bestellung 

 1. der beiden ärztlichen Mitglieder der Disziplinarkommission und deren Stellvertreter (§ 140 
Abs. 3); 

 2. des Disziplinaranwaltes und seiner Stellvertreter beim Disziplinarrat (§ 141); 

 3. der beiden weiteren Beisitzer aus dem Stand der Ärzte beim Disziplinarsenat und ihrer 
Stellvertreter (§ 180 Abs. 1). 

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Bestellung diesem Bundesgesetz nicht widerspricht. 

(8) Beschlüsse der Organe der Ärztekammern in den Bundesländern bzw. der Österreichischen 
Ärztekammer, die gegen bestehende Vorschriften verstoßen, sind von der zuständigen Aufsichtbehörde 
aufzuheben. Die Ärztekammern in den Bundesländern und die Österreichische Ärztekammer haben auf 
Verlangen der zuständigen Aufsichtsbehörde die von ihr bezeichneten Beschlüsse vorzulegen. 

(9) Die Organe der Ärztekammern in den Bundesländern sowie die Organe der Österreichischen 
Ärztekammer sind von der zuständigen Aufsichtsbehörde ihres Amtes zu entheben, wenn sie ihre 
Befugnisse überschreiten, ihre Aufgaben vernachlässigen oder wenn sie beschlußunfähig werden. Im 
letzteren Fall hat die Landesregierung für die Ärztekammer, der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales für die Österreichische Ärztekammer, einen Regierungskommissär zu ernennen, der die 
Geschäfte weiterzuführen und umgehend Neuwahlen anzuordnen hat. Der Regierungskommissär ist aus 
dem Kreis der Bediensteten der Aufsichtsbehörde zu bestellen. Ihm ist ein zweigliedriger Beirat aus dem 
Kreis der Kammerangehörigen zur Seite zu stellen. Die aus der Bestellung eines Regierungskommissärs 
einem Bundesland bzw. dem Bund erwachsenden Kosten sind von der betreffenden Ärztekammer bzw. 
von der Österreichischen Ärztekammer zu tragen. 

(10) Jeder ordentliche Kammerangehörige ist berechtigt, im Wege seiner Landesärztekammer 
Einsicht in die im Abs. 3 genannten Akte zu nehmen oder gegen Kostenersatz Kopien zu erhalten. 
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